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Vermächtnisse im Jahre 1854.

Die Stiftung von Vermächtnissen zu Gunsten von
Gemeindegütern und einzelnen Personen ist schon seit Jahrhunderten

ein vorherrschender Charakterzug der Appenzeller gewesen.

Schon zur Zeit als das Land noch unter dcr Gerichtsbarkeit
des Abtes von St. Gallen stand, haben für die NechtSgültig-
keitserklärung von Vermächtnissen besondere Formen bestanden

zum Zeugniß, daß schon damals die Sitte, zu tcstiren, den

Appenzeller« eigen war. Die eigene Landesgesezgebung

beschränkte sich von Anfang an darauf, gegenüber den Testatoren

das Erbrecht zu wahren und fürzusorgen, daß Niemand
sein ganzes Vermögen testire. Die dießfallsige Bestimmung
im Landbuch des gemeinen Landes Appenzell vom Jahre
1585 lautet wörtlich also:

„Es soll Niemandt in Krankhheitcn oder sonst mehr guth

zu Gottsgaaben vermachen dan r td (10 fl.) ohne der

freundtschaft gunst und willen, außgenommen an Kirchen, in

gmeinen Armen Seckhell, den Armen Sonder Siechen, doch

nit ohne erkantnuß Aman und Nach welche GottS-Gaaben
Kein pfarrherr verkünden soll, geb sie seyen dan außgricht
und Bezalt in diesem verstandt, daß es von allem seinem

guoth so er Besizt und Hinderlaßt an weltliche ohrt nit mehr
als r W möge vermachen, es sey dan mit Bewilligung
der freundtschaft und Erkantnuß Aman und Raths, dan es

möcht einer den rechten seinen Natürlichen Erben günstig oder

ungünstig seyn,' möcht also durch öfters r lb vilcn persohnen

vermachen, daß den Erben alles entzogen werde, im übrigen
Bleibts bei Buchstäblichen schalt."

In dem Konferenzabschied der Negierungen von Appenzell

Inner- und Außerrhoden vom 21. Jänner 1607 wurde für

* Siehe Zellweger's appenzellische Geschichte. I Bd. S. Z'tj.
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gegenseitige Erbfälle das Testiren in einen Abzug von 5 Prozent

vom Gcsamintvermögen ausgedehnt und bezugsweise die

Obrigkeit von Außerrhoden bevollmächtigt diese Summen nach

ihrem Belieben „an Kirchen, Schulen oder Gottesgaben"
anzuwenden. Das Landbuch von Außerrhodcn von 1747 sezte

in Art. 9« Folgendes fest:

„Es soll auch Niemand, weder in Krankheiten noch sonst

bey gesundem Leib, mehr Gutt zu vermachen Gewalt haben,

dann einer Person Zehen Gulden, ohne der Freundschaft und

Obrigkeit Borwißen und Willen, ausgenommen Gotts Gaben,
als an die Kirchen, Schuelen, in gemeinen Armen Leüthen

oder Sondersiechen Sekel, mag dann einer wohl, nach dem

ihn Gott ermahnet vergaben."

Durch Erkanntniß des großen Rathes vom 6. Februar
1822 ist die Kantonsschule in Trogen zu einer Stiftung
erhoben worden, an welche Vermächtnisse gleich an andere

„fromme Stiftungen" gemacht werden dürfen.
Das neue Erbgcsez von 26. April 1835 hat endlich der

Willkür in Bestimmung des Betrags von Vermächtnissen

„zum Besten von Kirchen-, Schul- und Armengütern" Schranken

gesezt, gleichzeitig aber auch dcr Besorgniß gerufen, als
würden damit die Vermächtnisse überhaupt erschwert * und

als würden namentlich die Schulguter und die Schulen
darunter leiden. Diese Besorgniß hat sich nicht gerechtfertigt, indem

der Wille zum Tcstiren mächtiger war und inner den gesez-

lichcn Grenzen noch genügenden Spielraum fand. Daß außer

den Kirchen-, Schul- und Armcngütern auch andere gemein-

nüzige Anstalten mit Vermächtnissen bedacht werden dürfen,

hat man verstanden und wir sahen durch Vermächtnisse Fon-
dcüionen gründen für Mädchcnarbcitsschulen, Armen- und

Waiscnanstalten, Realschulen, Rettungsanstalten, Jugendbibliotheken

?c., auch gab es immer mehr wahrhaft gemeinnüzige

-iche Monatsblan 183S, S. 79.
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Testatoren, die nicht nur ihren Bürger- und Wohnort, sondern

auch andere Gemeinden bedachten. Wollte das neue Gesez einen

Riegel schieben, daß man nicht zu angeblich frommen Zweken

Jemanden verleiten könne, sein ganzes Vermögen zu testiren, so

fehlte es doch noch in neuerer Zeit nicht an Beispielen, daß selbst

Vorsteher es nicht unter ihrer Würde hielten, Bevormundete und

selbst solche geistig beschränkte Personen zu großen Vermächtnissen

zu verleiten, die in ihrem Leben nie befähigt waren, ihr Hauswesen,

geschweige ihr Vermögen selbst zu verwalten und denen

die Bruchrechnungen oder der Betrag von '/z, '/5 oder '/1«

ihres Vermögens unbekannte Größen blieben. Man kann sich

daher mit Grund nicht über Beschränkung der Testirungsfähigkeit
und des Testirungsrechtes beklagen, besonders wenn man bedenkt,

wie sehr durch das neue Gesez auch das Recht, an einzelne
Personen zu testiren, erweitert worden ist, so man nämlich den uralten
Grundsaz unsers Erbrechtes, daß Niemand sein ganzes
Vermögen den gesezlichen Erben entziehen dürfe, festhalten will.
Immer weniger kann mit einem anfehnlichen Verinächtniß die

Pflicht zur Steuernachvergütung eines hablichen Erblassers
zugleich erledigt werden, indem man immer allgemeiner die Steuern
als eine Wichtigkeit des Bürgers ansieht, während man
Vermächtnisse zu den freiwilligen Gaben zählt, wie sie es im
Allgemeinen auch wirklich sind. Der schöne Betrag der Vermächtnisse

im Jahre 1854 vertheilt sich auf die Gemeinden, wie folgt:
Fr. Rp.

Urnäschen 1058 - 4

Herisau 668« - —
Schwellbrunnen 1l»0 - —
Hundweil 1566 - 34

Stein 6383 - 63

Schönengrund 1187 - —

Waldftatt.... 880 - —

Teufen..... 3926 - 66

Bühler. 910 - —

Uebertrag 23511 - 67
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Fr. Rv.

Uebcrtrag 237i, I - 67

Speicher 4360 -

Trogen 3990 - —
Rebetebel 1257 - —
Wald 810 - —
Grub 1122 - —

3035 - —

Wolfhalden 947 - —
Luzenbcrg 350 - —
Walzenhausen 1725 - —
Reute 527 - —
Gais 970 - —

42604 - 67

Wir lassen das namentliche Berzeichniß der Testatoren

von 200 Fr. und darüber folgen.
Voraus erwähnen wir mit dankbarer Anerkennung des

auf alle Gemeinden deö Landes repartirten fchönen Vermächtnisses

des schon bei Lebzeiten als Wohlthäter und Freund
alles Schonen und Gemeinnüzigen bekannten Hrn. Altkantonsrath

Joh. Philipp Weidmann, Kaufmann, in St. Gallen.
Er vergabte an

die Gemeinde Urnäschen 800 Fr.
- - Herisau 400 -
- - Schwellbrunnen 600 s

- - Hundweil 400 -
- - Stein 800 -
- - Schönengrund. 40« -
- - Waldstatt. 40« -
- - Teufen. 4«« -

- Bühler. 4«« -
- Speicher 40« -
- - Trogen. 4«« -
- Rehetobel. 1000 -

Uebertrag 6400 Fr.
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Uebertrag 640« Fr.
die Gemeinde Wald 80« -

Grub 400 -

Heiden.... 400 -

Wolfhalden 400 -
- - Luzenberg. 400 -

Walzenhausen 400 -
Reute 400 -
Gais 400 -

10000 Fr.
Herisau: Altstatthalter Joh. Martin Meyer 4000 Fr.;

Anna Katharina Heller, verwittwete Tribelhorn, 1000 Fr.z
Albertina Tanner (von Oberstl. Tanner) 300 Fr.

Schwellbrunnen: Johannes Schweizer in Waldstatt
400 Fr.

Hundweil: Altlandshauptmann Johannes Knöpfel
(gestorben 1833) 1000 Fr.

Stein: Althauptmann Bartholome Widner (gestorben
1833) 6383 Fr. 63 Rp.

Schönengrund: Anna Barbara Preisig, geb. Ibach,
420 Fr.; Anna Barbara Frischknecht, geb. Alder, 447 Fr.

Teufen: Bartholome Locher von Trogen, 3300 Fr.,
nämlich 1300 Fr. an das Sekundarschulgnt und 1300 Fr.
Spendgut zum Kapitalisiren und der Bestimmung, daß der

Zins alljährlich vom jeweiligen Pfarrer in Teufen an würdige

Arme vertheilt werden soll, und 300 Fr. zum Austheilen

unter die Armen in der Gemeinde Teufen (siehe Trogen und

Grub); Joh. Ulrich Langenegger von Bühler 200 Fr.
Bühl er: Obiger Langenegger in Teufen 200 Fr.
Speicher: Elsbeth Meier, Wittwe von Johannes Rüsch,

840 Fr.; Frau Wälli von Wattweil 300 Fr.; Frau Rüsch,

geb. Meier, in St. Gallen 200 Fr.; Frau Dorothea Tanner,
geb. Staub, und Sohn Theodor Tanner in St. Gallen 3000 Fr.
(an den protestantischen Hülfsvercin 300 Fr., an des Sohnes
Abwart 20« Fr.).
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Trogen: Bartholome Locher in Teufen 3000 Fr.
Rehetobel: Joh. Jakob Rechsteiner 21« Fr.
Grub: Bartholome Locher in Teufen (als dankbares

Andenken an die ursprüngliche Bürgergemeinde seiner Mutter,
an's Schulgut) 50« Fr.

Heiden: Anna Katharina Tobler, geb. Hohl, 20« Fr.;
Joh. Jakob Tobler 2500 Fr.

Wolfhalden: Anna Katharina Lendenmann, Wittwe
von Pfarrer Hohl, in Altstätten 300 Fr.

Walzenhausen: Bartholome Künzler 1100 Fr.
Gais: Abraham Preisig 210 Fr.
Gefällige Mittheilungen machen es uns möglich, das auf

Seite 50 begonnene Namensverzeichniß der größern Testatoren

von den Jahren 1848—18S3 zu vervollständigen für folgende
Gemeinden:

Hund weil: 18SV Anna Meier in Schvnengrund
550 fl.; Johannes Ammann in St. Gallen 300 fl. 18SK
Elias Rechsteiner in Teufen 15« fl.; Christian Meier in
Teufen 100 fl.z Joh. Jakob Knöpfel 400 fl.z Johannes
Steingruber in Waldstatt 150 fl. und Ulrich Zähner in
Herisau 500 fl. 18SS Joh. Konrad Frischknecht 636 Fr.
36 Rp. und Johannes Müller in Schönengrund 848 Fr. 48 Rp.

Stein: Von 1848 I8SS Johannes Zürcher in
Teufen 1233 Fr. 60 Np.z Jakob Weiß 636 Fr. 36 Rp.;
Anna Katbarina Striker 420 Fr. z Elisabeth Hugener 636 Fr.
36 Rp. und Altlandöbauhcrr Joh.Konrad Zürcher 424 Fr. 24 Rp.

Wald statt: 1848. Joh. Jakob Schläpfer 150 fl.
184S Anna Barbara Schläpfer, geb. Näf, 150 fl. R8S«.
Anna Martha Alder 150 fl. I8S1 Johannes Zuberbühler
200 fl. und Anna Preifig 100 fl. I8SA. Johannes Steingruber

150 fl.
Heiden: 18SS Altgemeindeschreiber Bartholome Graf

21« Fr.; Christian Luz von Wolfhalden 105« Fr.; Joh.
Jakob Tobler 476 Fr. 85 Rp.; Anna Elisabeth Tobler,
geb. Züst, von St. Gallen, zur Stiftung einer Madchenarbeits-

2 «
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schule 100« Fr.; Selm« Züst, geb. Landis, von Luzenberg,
an die Mädchenarbeitsschule 1000 Fr.z Jobannes Tobler
300 Fr., davon ebenfalls 100 Fr. an die Mädchenarbeitsschule,

und Altrathsherr Jakob Hohl 200 Fr.
Wolfhalden : 484S Frau Tobler, geb. Kunz, 300 fl.

RSS«. Johannes Ammann in St. Gallen 150 fl. 48SI
Anna Elisabeth Hörler, Wittwe von Pfarrer Tobler, in

Speicher 150 fl.z Althauptmann Jakob Hohl 35« fl. 48SS
Hauptmann Michael Hohl von Heiden 100 fl. und ein zu

300 Fr. gewerthetes Stük Boden der Schule im Dorf.
48SS Georg Leonhard Schläpfer in St. Gallen zur
Verbesserung des Pfarrgehaltes 848 Fr. 48 Np.z Altkontingcntö-
hauptmann Johannes Bänziger 1272 Fr. 73 Rp.; Christian
Luz in Heiden 1050 Fr.

Luzenberg: 1848. Althauptmann Johannes, Züst
S00 fl. 18SS. Joh. Konrad Bänziger (von Dekan Bänziger)
in Rio de Janeiro 200 fl. R8SS Selm« Züst, geb. Landis,
in Heiden 1000 Fr.

Walzenhausen: 484S Anna Katharina Leuch, geb.

Gschwend, 500 fl.z Friedrich Künzler 100 fl. und Elsbeth
Eugster 100 fl. R8S«. Christian Kellenberger 100 fl. 48SR
Katharina Kellenberger, geb. Bänziger, 300 fl. 48SS Elisabeth

Luz, geb. Kellenberger, 200 fl. und Johannes Geiger 100 fl.
Reute: 1848. Ursula Künzler, Wittwe von Hauptmann

Klee, 362 fl. 30 kr. 484S. Altrathöherr Johannes
Eugster 240 fl. und Altrathsherr Christian Hohl von
Wolfhalden 490 fl. 48S». Johannes Ammann in St. Gallen
150 fl. R8S4. Kleinrath Joh. Ulrich Sturzenegger 320 fl.z
Johannes Bänziger 200 fl.; Joh. Ulrich Sturzenegger 200 fl.
R8SS. Elsbeth Eugster, geb. Hohl, 200 fl. 18SS. Joh.
Jakob Eugster 339 Fr. 39 Rp.

* Auf Seite 49 ist zu berichtigen, daß die Vermächtnisse vom Jahr
1.8Z2 nicht 9!)3 Fr. 12 Rp., sondern 993 fl. 12 kr. betragen.


	Vermächtnisse

